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Rückmeldung zum: Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG)
Generelle Stellungnahme
Rückmeldung zur Gesamtvorlage	Eher Zustimmung
Begründung / Bemerkung	Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur Revision des Gewässerschutzgesetz (GSchG) äussern zu können.
Wir begrüssen die GSchG-Revision als einen wichtigen Schritt für gesunde und lebendige Gewässer und erachten die im Gesetz vorgesehenen Regelungen als zielführend.
Gleichzeitig äussern wir bezüglich den für die GSchV-Revision vorgesehenen Bestimmungen resp. für die zu erstellenden Vollzugshilfen gewisse Vorbehalte (s. insb. unsere Stellungnahme zum erläuternden Bericht).
Zudem regen wir an, die heute äusserst starre Regelung im Art. 60a GSchG (Finanzierung der Abwasserentsorgung) mit einer KANN-Formulierung zu ergänzen, damit die Gemeinden auch Massnahmen der Abwasserentsorgung finanzieren dürfen, die gesetzlich (noch) nicht vorgeschrieben sind, so z.B. die Förderung privater Schwammstadt-Massnahmen bei bestehenden Liegenschaften. Ein konkreter Vorschlag wird separat eingereicht.



Detaillierte Stellungnahme
Titel / Frage	Art. 12 Abs. 4
Artikel Detail / andere Informationen	4 In einem Landwirtschaftsbetrieb mit erheblichem Nutztierbestand darf das häusliche Abwasser zusammen mit dem Hofdünger landwirtschaftlich verwertet werden (Art. 14), wenn:
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung mit Anpassung
Gegenvorschlag	Antrag: 
Damit die neue Gesetzesbestimmung von den Kantonen vollzogen werden kann, regen wir an, vor dem Inkrafttreten folgende Fragen in einer Vollzugshilfe zu beantworten:
• Ausscheidungen von Pferden, Schafen und Geflügel fallen überwiegend in trockener Form an und enthalten je nach Haltungssystem grosse Mengen Stroh und Mist. Um daraus eine pumpfähige Gülle herzustellen, sind erhebliche Wassermengen und zusätzliche technische Einrichtungen erforderlich. Den Kantonen ist aufzuzeigen, welche technischen Voraussetzungen zur Herstellung einer pumpfähigen Gülle erfüllt sein müssen, damit sie eine Ausnahmeregelung bewilligen können. 
• Dazu sind auch Angaben zum Mischverhältnis zwischen festem Hofdünger, (Mist) und häuslichem Abwasser sowie zur Berechnung der Solllagervolumen erforderlich.
• Zudem ist die Frage zu beantworten, wie die Anschlusspflicht bei Tierhaltungen mit längerer Weidehaltung gehandhabt wird.
Begründung / Bemerkung	Gülleeinträge in Gewässer gehören mitunter zu den häufigsten Ursachen von Gewässerverschmutzungen. Dieses Risiko wird mit der Lockerung der Anschlusspflicht zusätzlich erhöht. Häusliches Abwasser enthält zudem Mikroverunreinigungen, die bereits in sehr geringen Konzentrationen die Umwelt schädigen können. Schweizweit werden kostspielige Massnahmen zur Reduktion solcher Stoffe umgesetzt (z. B. zusätzliche Reinigungsstufen in Kläranlagen). Die geplante Befreiung steht im Widerspruch zu diesen Bemühungen.
Aus Sicht Gewässerschutz stehen wir der vorgesehenen Lockerung der Anschlusspflicht an die Kanalisation deshalb sehr kritisch gegenüber, akzeptieren jedoch, dass der Bundesrat die vom Parlament beschlossene Motion umsetzen muss. 



Titel / Frage	Art. 14 Abs. 4, 5 und 6
Artikel Detail / andere Informationen	4 Betrifft nur den italienischen Text.
5 Betrifft nur den französischen Text.
6 Betrifft nur den französischen und italienischen Text.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	Wir sind mit den Anpassungen in der französischen und italienischen Version der Artikel 14 Absatz 4, 5 und 6 einverstanden.



Titel / Frage	Art. 19a  Zuströmbereiche für Grundwasserfassungen und Grundwasserschutzareale
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung mit Anpassung
Gegenvorschlag	Antrag: 
Zur Verringerung der Nitrateinträge ins Grundwasser soll schweizweit für die Zuströmbereiche eine trinkwasserschonende Bewirtschaftung im Acker- und Gemüsebau definiert werden. Die Zuströmbereiche umfassen maximal 6% der Acker- und Spezialkulturflächen. Weil eine angemessene Produktion auch unter einer trinkwasserschonenden Bewirtschaftung gewährleistet bleibt, wird die Versorgungssicherheit dadurch kaum tangiert.
Begründung / Bemerkung	Aus folgenden Gründen sind wir mit der vorgeschlagenen Umsetzung der Motion einverstanden. 
• Wir erachten die einmalige Investition zur Sicherung der Trinkwasserversorgung als unverzichtbar für die Sicherstellung des langfristigen Schutzes unseres wichtigsten Lebensmittels. 
• Der damit verbundene Aufwand steht in einem sehr günstigen Kosten/Nutzen-Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert der Wasserversorgungsinfrastruktur: Die Kosten in Höhe von rund 140 Mio. machen bloss 0.25% des Wiederbeschaffungswertes von geschätzten 58 Milliarden Franken aus.
• Aktuell wird bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung kaum auf die Trinkwassergewinnung Rücksicht genommen. Durch die vorgeschlagene Regelung sollen schon lange bestehenden Nitratbelastungen im Grundwasser angegangen werden. Diese werden auch durch den Ausbau der Kläranlagen (s. weiter unten) nicht verringert. Dazu sind landwirtschaftliche Massnahmen im Zuströmbereich in Form einer trinkwasserschonenden Bewirtschaftung im Acker- und Gemüsebau erforderlich (s. Antrag oben). 



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 1
Artikel Detail / andere Informationen	1 Die Kantone bezeichnen die Zuströmbereiche für Grundwasserfassungen nach Artikel 20, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 1 Bst. a
Artikel Detail / andere Informationen	a.Die Grundwasserfassung ist von regionaler Bedeutung.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 1 Bst. b
Artikel Detail / andere Informationen	b.Das genutzte Grundwasser ist durch Stoffe verunreinigt, die nicht genügend abgebaut oder zurückgehalten werden können.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 1 Bst. c
Artikel Detail / andere Informationen	c.Das genutzte Grundwasser ist durch solche Stoffe gefährdet, die nicht genügend abgebaut oder zurückgehalten werden können.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Absatz 1 Buchstabe b gilt nicht, wenn die Verwendung des Stoffes, der die Verschmutzung verursacht, bereits auf nationaler Ebene verboten ist.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Die Kantone können Zuströmbereiche bezeichnen für Grundwasserschutzareale nach Artikel 21, wenn das Grundwasser durch Stoffe, die nicht genügend abgebaut oder zurückgehalten werden, verunreinigt oder gefährdet wird.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 4
Artikel Detail / andere Informationen	4 Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	Antrag: 
Der Bundesrat soll zur Verringerung der Nitrateinträge ins Grundwasser definieren, welche trinkwasserschonende Bewirtschaftung in Zuströmbereichen bez. Acker- und Gemüsebau zugelassen ist.
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 44 Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Betrifft nur den französischen Text.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	Wir sind mit den Anpassungen in der französischen Version des Artikels 44 Absatz 2 einverstanden.



Titel / Frage	Art. 60b Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Inhabern von zentralen Abwasserreinigungsanlagen, die Massnahmen nach Artikel 61a Absatz 1 Buchstaben a und b getroffen und die entsprechende Schlussabrechnung über die getätigten Investitionen bis am 30. September eines Kalenderjahres eingereicht haben, wird die Abgabe ab dem nachfolgenden Kalenderjahr reduziert.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung mit Anpassung
Gegenvorschlag	Inhabern von zentralen Abwasserreinigungsanlagen, die Massnahmen nach Artikel 61a Absatz 1 Buchstaben a und b getroffen und die entsprechende Schlussabrechnung über die getätigten Investitionen eingereicht haben, wird die Abgabe ab dem vierten Folgemonat reduziert. 
Begründung / Bemerkung	Die bisherige Frist führt dazu, dass einerseits unnötiger Termindruck seitens Bauherrschaft geschaffen wird. Andererseits konzentrieren sich dadurch die Prüfungen der Schlussabrechnungen sowohl bei den Kantonen aus als auch beim Bund auf die Monate September bis November, was aus Sicht der Ressourcenauslastung nicht optimal ist. Die vorgeschlagene flexible Lösung behebt diese beiden Nachteile und generiert nur sehr wenig Mehraufwand.



Titel / Frage	Art. 60b Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Anzahl der an die zentralen Abwasserreinigungsanlage angeschlossenen Einwohnerinnen und Einwohner. Der Abgabesatz beträgt jährlich höchstens 16 Franken pro Einwohnerin oder Einwohner.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	     
Begründung / Bemerkung	Wir sind mit der vorgeschlagenen Finanzierungslösung einverstanden und beurteilen sie als faire und pragmatische Lösung für alle ARA-Grössenklassen. 




Titel / Frage	Art. 60b Abs. 4
Artikel Detail / andere Informationen	4 Der Bundesrat legt den Abgabesatz und die Höhe der Reduktion nach Absatz 2 aufgrund der zu erwartenden Kosten fest und regelt das Verfahren für die Erhebung der Abgabe. Die Abgabe entfällt spätestens am 31. Dezember 2050.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 61a Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Die Abgeltungen werden gewährt, wenn mit der Erstellung oder Beschaffung der Anlagen, Einrichtungen oder Kanalisationen zwischen dem 1. Januar 2012 und spätestens dem 31. Dezember 2045 begonnen wurde.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	     
Begründung / Bemerkung	Wir sind mit der neuen Frist für den Beginn baulicher Massnahmen zum Ausbau einer ARA mit einer MV-Stufe einverstanden.



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 1
Artikel Detail / andere Informationen	1 Der Bund kann den Kantonen zur Förderung einer raschen Umsetzung im Rahmen der bewilligten Kredite Finanzhilfen gewähren für:
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	Wir sind mit der vorgeschlagenen Finanzierungslösung sowie den damit verbundenen Fristen einverstanden.



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 1 Bst. a
Artikel Detail / andere Informationen	a. die kantonale Planung gemäss Artikel 84d Absatz 1, sofern diese innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten der Änderung vom … beim Bund eingereicht wird;
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 1 Bst. b
Artikel Detail / andere Informationen	b. die Durchführung der erforderlichen Arbeiten zur Bezeichnung der Zuströmbereiche von Grundwasserfassungen gemäss Artikel 19a Absatz 1, sofern die Arbeiten zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2041 durchgeführt worden sind.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Die Finanzhilfen betragen höchstens 40 Prozent der anrechenbaren Kosten. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über das Verfahren der Finanzhilfen, insbesondere die degressive Ausgestaltung der Finanzhilfen über die Jahre.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Die Gesuche für Finanzhilfen gemäss Absatz 1 Buchstabe b sind bis spätestens am 31. Dezember 2037 beim Bundesamt für Umwelt einzureichen.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 64 Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 aufgehoben
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	Wir sind mit der Aufhebung von Artikel 64 Absatz 3 einverstanden.



Titel / Frage	4. Abschnitt: Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen und Stickstoffeinträgen
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	     
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 84a
Artikel Detail / andere Informationen	Die Kantone sorgen dafür, dass Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen und Stickstoffeinträgen auf zentralen Abwasserreinigungsanlagen gemäss den vom Bundesrat nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a erlassenen Vorschriften bis zum 31. Dezember 2050 umgesetzt werden.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung mit Anpassung
Gegenvorschlag	Die Vollzugsbehörde kann in begründeten Fällen eine Fristverlängerung für die Stickstoffelimination gewähren.
Begründung / Bemerkung	Die Berücksichtigung der Erneuerungszyklen von Anlagen und Abstimmung der Anforderungen zur Reduktion der Stickstoffeinträge und Elimination organischer Spurenstoffe ist wichtig und sehr sinnvoll. Wir sind mit der neuen Umsetzungsfrist bis zum 31. Dezember 2050 grundsätzlich einverstanden. Um eine vorzeitige Abschreibung getätigter Investitionen zu vermeiden, soll den Vollzugsbehörden in begründeten Fällen die Möglichkeit für Fristverlängerungen für die Stickstoffelimination gewährt werden.



Titel / Frage	Art. 84b Abs. 1-2
Artikel Detail / andere Informationen	1 Die Kantone planen die Massnahmen nach Artikel 84a und stimmen diese in zeitlich und technischer Hinsicht aufeinander ab. Sie legen die Fristen zu deren Umsetzung fest und verpflichten die Inhaber von zentralen Abwasserreinigungsanlagen zur Umsetzung der Massnahmen.
2 Sie reichen die Planung innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten der Änderung vom … dem Bund ein. ¨
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung mit Anpassung
Gegenvorschlag	2 “…innerhalb von drei Jahren…”
3 Der Bund unterstützt die kantonalen Planungen finanziell.
Begründung / Bemerkung	Wir sind einverstanden, dass die Kantone eine Planung für alle Abwasserreinigungsanlagen in ihrem Gebiet zu erstellen haben. 
Grundsätzlich ist eine rasche Erarbeitung sehr sinnvoll, da die Planung Voraussetzung für die Umsetzung ist und daher möglichst früh vorliegen sollte. Trotzdem beantragen wir eine Frist von 3 Jahren für die Rückmeldung an den Bund, da die Planungen auch zwischen den Kantonen koordiniert werden müssen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Kantone diese Planung mit Verbindlichkeiten erstellen wollen, was zu entsprechenden kantonsinternen Vernehmlassungen und Genehmigungsprozessen führen kann. 
Da die Kantone diese aufwändige Planung mit wenig Ressourcen (personell, finanziell) und innerhalb kurzer Frist nach Inkraftsetzung erarbeiten müssen, soll der Bund die Kantone dafür finanziell entgelten bzw. unterstützen. Mit Unterstützung durch den Bund wird die termingerechte Umsetzung gefördert. Die Kantone sind schweizweit sehr unterschiedlich aufgestellt und dem soll Rechnung getragen werden. Mit Unterstützung durch den Bund wird die termingerechte Umsetzung gefördert. Voraussetzung dafür ist, dass eine zweckmässige Vollzugshilfe (inkl. angepasstem MGDM), welche die kantonale strategische Planung im Detail regelt, mit Inkrafttreten der GSchG im 2029 vorliegt. Falls die Planung ein Jahr vor Verabschiedung dem Bund zur Vorprüfung einzureichen wäre (analog strategischer Planungen Fliessgewässer/stehende Gewässer), ist eine Frist von 2 Jahren nicht realistisch.



Titel / Frage	Art. 84b Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Sie erstatten dem Bund alle vier Jahre Bericht über den Stand der nach Art. 84a umgesetzten Massnahmen, das erste Mal sechs Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom ….
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung mit Anpassung
Gegenvorschlag	“…das erste Mal sieben Jahre nach…”
Begründung / Bemerkung	Wir erachten die wiederkehrende Frist von 4 Jahren als zielführend. 7 Jahre ergeben sich als Konsequenz aus dem Antrag zu Art. 84b Abs. 1-2.



Titel / Frage	5. Abschnitt: Massnahmen zur Bezeichnung der Zuströmbereiche
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 84c
Artikel Detail / andere Informationen	1 Die Kantone bezeichnen die Zuströmbereiche für Grundwasserfassungen nach Artikel 19a Absatz 1 Buchstaben a und b bis zum 31. Dezember 2045.
2 In den Fällen nach Artikel 19a Absatz 1 Buchstabe c wird die Frist bis zum 31. Dezember 2050 verlängert.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	     
Begründung / Bemerkung	Wir sind mit der vorgeschlagenen Staffelung der Fristen zur Bezeichnung der Zuströmbereiche einverstanden (bis spätestens 2045 zur Bezeichnung der Zuströmbereiche für Grundwasserfassungen von regionaler Bedeutung sowie für Grundwasserfassungen, welche verunreinigt sind resp. bis spätestens 2050 für die übrigen Zuströmbereiche).



Titel / Frage	Art. 84d Abs. 1-2
Artikel Detail / andere Informationen	1 Die Kantone erstellen eine Planung zur Bezeichnung der Zuströmbereiche gemäss Art. 84c.
2 Sie reichen die Planung innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten der Änderung vom … dem Bund ein.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	Wir sind mit der vorgesehenen Planungs- und Berichterstattungspflicht der Kantone zur Bezeichnung der Zuströmbereiche einverstanden.



Titel / Frage	Art. 84d Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Sie erstatten dem Bund alle vier Jahre Bericht über den Stand der nach Artikel 19a Absatz 1 umgesetzten Bezeichnung der Zuströmbereiche von Grundwasserfassungen sowie der darin festgelegten Massnahmen zum Schutz der Wasserqualität, das erste Mal sechs Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom ….
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	


1
